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Zitat von Alterra

Bei mir gab es damals zentrale Prüfungen, da ging nichts verkürzen oder verlängern.
Ist das heute anders?

In Bayern darf man bereits ein Semester früher zum Staatsexamen gehen. Also bei Lehramt an
Grund/Hauptschulen bereits nach 6 Semestern und bei den anderen bereits nach 8 Semestern
(wenn man schon bis dahin alle ECTS gemacht hat). Danach kann man gleich ins Referendariat.
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